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Kurzbeschreibung 
Das Steuerrekursgericht des Kantons Zürich hat 
entschieden, dass bei der Veräusserung von Be-
teiligungen an einer Immobiliengesellschaft keine 
Grundstückgewinnsteuern («GGST») erhoben 
werden können, wenn einer der Beteiligten seinen 
Wohnsitz in Deutschland hat. Dies basiert auf der 
Auslegung, dass Beteiligungen an Immobilienge-
sellschaften nicht als unbewegliches Vermögen 
nach Art. 6 Abs. 2 bzw. Art. 13 Abs. 1 und 2 des 
OECD-MA qualifiziert werden können, sofern das 
entsprechende Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) keine Land-rich-Company-Klausel enthält. 
Fakten 
Die Erbengemeinschaft der A hielt eine Beteili-
gung an einer Immobiliengesellschaft mit Sitz in 
der Gemeinde F, die wiederum eines Mehrfamili-
enhauses in derselben Gemeinde hält. Die Betei-
ligungen an der Immobiliengesellschaft werden im 
Jahr 2018 an die H AG veräussert mit einem aus-
serkantonalen Sitz. 
Die Erbin E aus der Erbengemeinschaft hat ihren 
Wohnsitz in Deutschland, weshalb die Erbenge-
meinschaft den Gewinnanteil von E nicht in der 
Steuererklärung für die GGST deklarierte. Sie be-
rufen sich auf das DBA-D zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Schweiz, gemäss 
dem Gewinne aus der Veräusserung von beweg-
lichem Vermögen nicht in der Schweiz steuerbar 
sind, wenn die Anteilshalterin ihren Wohnsitz in 
Deutschland hat. Die Gemeinde F vertritt eine ge-
gensätzliche Auffassung und stützt sich auf ein 
Gutachten vom 9. Januar 2023 welches besagt, 
dass eine solche Veräusserung der GGST unter-
liegt. 
Die Erbengemeinschaft der A. führten Rekurs ge-
gen diese Veranlagung. 
Erwägung 
Gemäss dem Kantonalen Steuergesetz des Kan-
tons Zürich wird die GGST auf Kapitalgewinne bei 

Handänderungen an Grundstücken oder Anteilen 
von solchen erhoben. 
Die zentrale Frage des vorliegenden Falles war, 
ob Beteiligungen an Immobiliengesellschaften als 
unbewegliches Vermögen im Sinne des DBA-D zu 
betrachten sind. 
Art. 6 Abs. 2 DBA-D listet unter Bezugnahme auf 
das Rechts des Anwenderstaates, einzelne Tat-
bestände auf, die als unbewegliches Vermögen 
gelten, ohne jedoch die Problematik der Immobili-
engesellschaft explizit zu regeln. Für die Ausle-
gung des DBA-D ist das Wiener Übereinkommen 
vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge 
massgeblich. Zudem zieht das Bundesgericht, 
nach ständiger Praxis, auch das Musterabkom-
men der OECD («OECD-MA») und den zugehöri-
gen Kommentar («OECD-MK») heran.  
Für eine Besteuerung im Belegenheitsstaat nach 
Art. 6 Abs. 2 und Art. 13 Abs. 4 OECD-MA ist das 
Vorhandensein einer eine Land-rich-Company-
Klausel erforderlich. Da diese Klauseln im DBA-D 
fehlen, führt die Auslegung gemäss OECD-MK 
1977 dazu, dass Anteile an Immobiliengesell-
schaften nicht als unbewegliches Vermögen zu 
qualifizieren sind. 
Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) 
und die herrschende Lehre betrachten Immobili-
engesellschaften nicht als unbewegliches Vermö-
gen, eine Auffassung die auch das Bundesgericht 
im Entscheid vom 24. November 2022 
(2C_527/2022) und Entscheid vom 13. Dezember 
2022 (2C_365/2021) vertritt. 
Das Steuerrekursgericht gelangte zum Schluss, 
dass Anteile an einer Immobiliengesellschaft nicht 
als unbewegliches Vermögen nach Art. 6 Abs. 1 
und 2 DBA-D zu qualifizieren sind. Es muss viel-
mehr anerkannt werden, dass die bloße gesetzli-
che Grundlage im nationalen Recht nicht aus-
reicht, um Immobiliengesellschaften mit unbeweg-
lichem Vermögen gleichzusetzen. 
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Der Rekurs gegen den Einspracheentscheid 
wurde gutgeheissen. 
Zusammenfassung 
Gemäss der Auslegung der Art. 13 i.V.m. Art. 6 
DBA-D gelten die Anteile an einer Immobilienge-
sellschaft nicht als unbewegliches Vermögen, was 
zur Folge hat, dass diese nicht der GGST unterlie-
gen, wenn der Veräusserer seinen Wohnsitz in 
Deutschland hat. 
Weil das DBA-GER keine Land-rich-Company-
Klausel enthält, kann für die Auslegung des Art. 6 
bzw. Art. 13 DBA-D nicht Art. 13 Abs. 4 OECD-MA 
hinzugezogen werden, der besagt, dass die Ver-
äusserung von Immobiliengesellschaften im Ver-
tragsstaat besteuert werden kann, in welchem das 
unbewegliche Vermögen liegt. 
Der Entscheid des Steuerrekursgerichts wurde 
von der Rekursgegnerin an das Verwaltungsge-
richt weitergezogen. Die Chancen sind intakt, 
dass das Verwaltungsgericht den Entscheid des 
Steuerrekursgerichts bestätigt und damit die neu 
geschaffene Rechtsunsicherheit beseitigt.   
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